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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1996

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §12 Abs2 Z2 litc;

Beachte

Besprechung in ÖStZ 1996/10, S 270-271

Rechtssatz

Die Errichtung einer Garage steht nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betrieb eines PKW - die entrichtete

Umsatzsteuer ist sohin für den Unternehmer vorsteuerabzugsfähig hier: ein Rechtsanwalt errichtet ein

Einfamilienhaus mit Garage).
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